
bei einem 5Symposium des Forum Stephan In Kircheneinheit), Hauschild (über das Selbst-
Wien gehalten wurden. In einem interdisziplinären verständnis der Contessio Augustana) ieternbeach-

tenswerte Studien, die 1er nicht 1Im einzelnen refe-Gespräch g1Ng die Frage, ob un! wiıe Gott In
riert, sondern UTr nachdrücklich empfohlen werdeneiner weltlich gewordenen Welt Zur Sprache
können.bracht werden ann.

Im ersten Beitrag bedenkt Zahrnt die Erfahrung kin interessantes Beispiel ist die Behandlung des Bi-
derAbwesenheit Gottes, die sich wıe e1n Klimawech- schofsamts ach Iserloh meınt, „Evangeli-
ce] ausbreitet und die ede VO:  3 (Gott erschwert: den- sche Kommentatoren tun sich schwer zuzugeben,
och hält der Mensch immer annn ach diesem Gott da ın der eın Bischofsamt göttlichen Rechts VOTI-

Ausschau, ach etwas sucht, worauft Verlaß gesehen ist. Entweder übergeht INa  - das In
ist Fdermacht deutlich, da uch 1 Bereich des klar herausgestellte ‚1US divinum“‘ bischöflicher Juris-
Glaubens Mitteilung UTr annn geschieht, wWenNnn der diktion, schwächt ab bzw. interpretiert es unter

'\erweis auf andere Bekenntnisschriften un nde-Empfänger den verwendeten ode entschlüsseln
rungen Luthers einebnend, der INa hebt aufgrundann und wenn die Mitteilung In ihm eine Kesonanz

auslöst. Die Frage, wıieweit heutige Gesellschatft des zweimaligen ‚episcopI! SCUu pastores’ den Unter-
Kommunikation mıit Cjott zuläßt, hat Luhmann schied zwischen Bischof un Pastor auf un! bezieht
mıit der bestreitbaren TIhese beantwortet, daß eine das 1US divinum“ auf des letzteren Vollmacht ZUr Pre-
derartige Kommunikation VO:! vornherein nicht BC- digt un! Sakramentenspendung”. (23) Dagegen ATl-

gumentiert Iserloh, da die beiden Stellen, denenben kann; da diese eın gesellschaftsinterner Vorgang
ist, ann War ine Kommunikation über, ber „episcop! SCUu pastores” heißt, deshalb nichts für
nicht mıiıt ‚Oft geben. eine Gleichsetzung hergeben, eil diesen Stel-
Das I1hema Vo  - Häring ist die geschichtliche Fnt- len MNUuTr Anordnungen geht, die sowohl Bischöte
faltung der christlichen Lehre Ja die jeweilige B“ wıe Ptarrer 1Im Bereich der Kirchenordnung und
schichtliche Situation eım Zustandekommen der Zeremonien trafen, als des menschlichen Rechts.

Weiters hätte die Confutatio eine Gleichsetzung des.Glaubenswahrheiten“” VO großer Bedeutung ıst,
ann Glaubensidentität nicht einfach durch die Wie- Bischots- und Pfarramtes zurückgewiesen, wenn die
derholung der entsprechenden Glaubenssätze ıne solche Interpretation uch MUuUr wahrschein-
funden werden. Nachfolge verlangt mehrals Deduk- ich gemacht hätte

Und schließlich: „Die rgumentatıon der ıst 11UTHon und Schlußfolgerung. Zauner betont, da(%
verständlich, miıt ‚eP1SCOop! die Bischöte unGlaube aller Ausdrucksnot Sprache braucht;

i die Sprache, die ZUur Identifikation miıt den lau- allein 1ese gemeınt sind Von ‚potesta gladii‘
bensinhalten ber uch mıit den anderen Glauben- sprechen der die Unterscheidung zwischen ‚imperi-
den Fführt Sprachlicher Ausdruck kennt allerdings um un' ‚ecclesiastica iurisdicto‘ treffen, hat doch
viele Formen: Gebet, Symbol, Erzählung, Kunst, Ur 1Im Hinblick auf die Bischöfe 1nnn Wo ber in

VO göttlichen Recht der gleichlautend da-Schweigen, Liebe, Theologie, Verkündigung. Z41-
letzt ze1g) Bachl! Beispiel Jesu auf, wIıe schon mıit VO.  - der Ordnung des Evangeliums gesprochen
Jesu Vertrauen ZU) ater unter eiıner eigenartigen wird, ist allein VO  - den Bischöfen die ede und WaTr

Struktur stand Jesus beruft sich auf den Vater und gemäl dem Sprachgebrauch der Zeit Uun!| der Dis-
kussion auf dem Reichstag 1530 als einer den Pfar-nicht auf eine religiöse Tradition; sSein Vertrauen B“
[E übergeordneten nstanz. uch Luther hat Bi-hört dem sich erbarmenden Vater, obwohl SIC| dar-

aus keine hilfreichen Veränderungen Für die eigene schöfe ım Unterschied den Pfarrern 1m Auge,
Not und das eigene Schicksal ergeben. wenn bereit ist, das Bischofsamt konzedieren.“
Für jemanden, dem die Vermittlung des Glaubens 24)
aufgegeben ist und der sich üht eiıne Sprache, lohse hält demgegenüber test „Bei aller Kompro-
die sowohl diesem Glauben wıe uch der Situation mißbereitschaft 1st das Bischofsamt, dessen Kontu-
des heutigen Menschen entspricht, eröffnen die e1in- ren ın begegnen, nicht das katholische, SOM

zeinen Beiträge bedenkenswerte Perspektiven. ern eın evangelisches” (97) kr betont, da
Iinz 055e Janda katholischerseits der Begriff „gÖöttliches Recht“ ber-

betont un! VO  - einer Bereitschaft Zzur Unterordnung
unter die lurisdiktion der damaligen Bischöfe B

LEHMANN EDMUND, sprochen wird: „Der angem!  NeT| Begriff ware
ach der offenbar das vorangestellte ‚secundum

Evangelium Sakramente Amt un die Finheit evangelium‘ Wichtig ıst sodann die inhaltliche Fül-
der Kirche. Die ökumenische JTragweite der Contes- lung: der mıit göttlichem Recht aus;  ttete Ju-
S10 Augustana. (Reihe Dialog der Kirchen, risdiktion gehören Verkündigung, Sakramentsver-

Verlag Herder, Freiburg un! Vandenhoeck waltung, Abweisung falscher Lehre un!
Ruprecht, Göttingen 1982 Ppb. Exkommunikationsgewalt. Nicht erwähnt und dar-
Der Band der Reihe „Dialog der Kirchen“”, Veröf- ausgeschlossen sind das 'apsttum, die Weihe-
fentlichungen des kumenischen Arbeitskreises hierarchie SOWI1e bestimmte mit den Sakramenten
evangelisch-katholischer Theologen, greift auf hoO- sammenhängende Rechtsnormen. (98)
hem Niveau die wesentlichen Fragen der Contessio 1ese Aussagen dürtten katholischen Vorstellungen

VO „1US divinum“ wenig se1n, WOZU och kommt,Augustana CA) mıiıt ökumenischer Relevanz auf
Die katholischen Beiträge VO serloh, asper .daß bei der Wahrnehmung dieser bischöflichen Ju-
(beide ber Kircheneinheit), T1ehmann (über die risdiktion keine irdische Gewalt angewendet werden
spezifische Form des Bekenntnisses) ebenso wıe die O11“ Lohse meınt, die zeige deutlich, daß ZWI1-
evangelischen VO  - ‚ONnse, Schlink (beide ber schen dem Amlt des Bischofs un demjenigen des
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bei einem Symposium des Forum St. Stephan in 
Wien gehalten wurden. In einem interdisziplinären 
Gespräch ging es um die Frage, ob und wie Gott in 
einer weltlich gewordenen Welt zur Sprache ge­
bracht werden kann. 
Im ersten Beitrag bedenkt H. lahmt die Erfahrung 
der Abwesenheit Gottes, die sich wie ein Klimawech­
sel ausbreitet und die Rede von Gott erschwert; den­
noch hält der Mensch immer dann nach diesem Gott 
Ausschau, wenn er nach etwas sucht, worauf Verlaß 
ist. G. Eder macht deutlich, daß auch im Bereich des 
Glaubens Mitteilung nur dann geschieht, wenn der 
Empfänger den verwendeten Code entschlüsseln 
kann und wenn die Mitteilung in ihm eine Resonanz 
auslöst. Die Frage, wieweit heutige Gesellschaft 
Kommunikation mit Gott zuläßt, hat N. Luhmann 
mit der bestreitbaren These beantwortet, daß es eine 
derartige Kommunikation von vornherein nicht ge­
ben kann; da diese ein gesellschaftsinterner Vorgang 
ist, kann es zwar eine Kommunikation über, aber 
nicht mit Gott geben. 
Das Thema von H. Häring ist die geschichtliche Ent­
faltung der christlichen Lehre. Da die jeweilige ge­
schichtliche Situation beim Zustandekommen der 
.Glaubenswahrheiten· von großer Bedeutung ist, 
kann Glaubensidentität nicht einfach durch die Wie­
derholung der entsprechenden Glaubenssätze ge­
funden werden. Nachfolge verlangt mehr als Deduk­
tion und Schlußfolgerung. W. Zauner betont, daß 
Glaube trotzaJler Ausdrucksnot Sprache braucht; es 
ist die Sprache, die zur Identifikation mit den Glau­
bensinhalten aber auch mit den anderen Glauben­
den führt. Sprachlicher Ausdruck kennt allerdings 
viele Formen: Gebet, Symbol, Erzählung, Kunst, 
Schweigen, Liebe, Theologie, Verkündigung. Zu­
letzt zeigt G. Bachl am Beispiel Jesu auf, wie schon 
Jesu Vertrauen zum Vater unter einer eigenartigen 
Struktur stand. Jesus beruft sich auf den Vater und 
nicht auf eine religiöse Tradition; sein Vertrauen ge­
hört dem sich erbarmenden Vater, obwohl sich dar­
aus keine hilfreichen Veränderungen für die eigene 
Not und das eigene Schicksal ergeben. 
Für jemanden, dem die Vermittlung des Glaubens 
aufgegeben ist und der sich müht um eine Sprache, 
die sowohl diesem Glauben wie auch der Situation 
des heutigen Menschen entspricht, eröffnen die ein­
zelnen Beiträge bedenkenswerte Perspektiven. 
Linz Josef Janda 

ÖKUMENIK 

■ LEHMANN KARL/SCHLINK EDMUND, 
Evangelium - Sakramente - Amt und die Einheit 
der Kirche. Die ökumenische Tragweite der Confes­
sio Augustana. (Reihe: Dialog der Kirchen, Bd. 2) 
(192.) Verlag Herder, Freiburg und Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 1982. Ppb. DM 35.-. 
Der 2. Band der Reihe .Dialog der Kirchen·, Veröf­
fentlichungen des Ökumenischen Arbeitskreises 
evangelisch-katholischer Theologen, greift auf ho­
hem Niveau die wesentlichen Fragen der Confessio 
Augustana ( = CA) mit ökumenischer Relevanz auf. 
Die katholischen Beiträge von E. Iserloh, W. Kasper 
(beide über Kircheneinheit), K. Lehmann (über die 
spezifische Form des Bekenntnisses) ebenso wie die 
evangelischen von B. Lohse, E. Sehlink (beide über 

Kircheneinheit), W. D. Hauscl1ild (über das Selbst­
verständnis der Confessio Augustana) liefern beach­
tenswerte Studien, die hier nicht im einzelnen refe­
riert, sondern nurnachdrücklich empfohlen werden 
können. 
Ein interessantes Beispiel ist die Behandlung des Bi­
schofsamts nach CA 28. lserloh meint, .Evangeli­
sche Kommentatoren tun sich schwer zuzugeben, 
daß in der CA ein Bischofsamt göttlichen Rechts vor­
gesehen ist. Entweder übergeht man das in CA 28 so 
klar herausgestellte ,ius div in um' bischöflicher Juris­
diktion, schwächt es ab bzw. interpretiert es unter 
Verweis auf andere Bekenntnisschriften und Ände­
rungen Luthers einebnend, oder man hebt aufgrund 
des zweimaligen ,episcopi seu pastores' den Unter­
schied zwischen Bischof und Pastor auf und bezieht 
das ,iusdivinum' auf des letzteren Vollmacht zur Pre­
digt und Sakramentenspendung·. (23) Dagegen ar­
gumentiert Jserloh, daß die beiden Stellen, an denen 
es .episcopi seu pastores· heißt, deshalb nichts für 
eine Gleichsetzung hergeben, weil es an diesen Stel­
len nur um Anordnungen geht, die sowohl Bischöfe 
wie Pfarrer im Bereich der Kirchenordnung und 
Zeremonien trafen, als des menschlichen Rechts. 
Weiters hätte die Confutatio eine Gleichsetzung des 
Bischofs- und Pfarramtes zurückgewiesen, wenn die 
CA eine solche Interpretation auch nur wahrschein­
lich gemacht hätte. 
Und schließlich: .Die Argumentation der CA ist nur 
verständlich, wenn mit ,episcopi' die Bischöfe und 
allein diese gemeint sind. Von ,potestas gladii' zu 
sprechen oder die Unterscheidung zwischen ,imperi­
um' und ,ecclesiastica iurisdicto' zu treffen, hat doch 
nur im Hinblick auf die Bischöfe Sinn. Wo aber in 
CA 28 vom göttlichen Recht oder gleichlautend da­
mit von der O rdnung des Evangeliums gesprochen 
wird, ist allein von den Bischöfen die Rede, und zwar 
- gemäß dem Sprachgebrauch der Zeit und der Dis­
kussion auf dem Reichstag 1530-als einer den Pfar­
rern übergeordneten Instanz. Auch Luther hat Bi­
schöfe im Unterschied zu den Pfarrern im Auge, 
wenn er bereit ist, das Bischofsamt zu konzedieren.· 
(24) 
Lohse hält demgegenüber fest: .Bei aller Kompro­
mißbereitschaft ist das Bischofsamt, dessen Kontu­
ren in CA 28 begegnen, nicht das katholische, son­
dern ein evangelisches· (97). Er betont, daß 
katholischerseits der Begriff .göttliches Recht" über­
betont und von einer Bereitschaft zur Unterordnung 
unter die Jurisdiktion der damaligen Bischöfe ge­
sprochen wird: .Der angemessenere Begriff wäre 
nach der CA offenbar das vorangestellte ,secundum 
evangelium'. Wichtig ist sodann die inhaltliche Fül­
lung: zu der mit göttlichem Recht ausgestatteten Ju­
risdiktion gehören Verkündigung, Sakramentsver­
waltung, Abweisung falscher Lehre und 
Exkommunikationsgewalt. Nicht erwähnt und dar­
um ausgeschlossen sind das Papsttum, die Weihe­
hierarchiesowie bestimmte mit den Sakramenten zu­
sammenhängende Rechtsnormen.• (98) 
Diese Aussagen dürften katholischen Vorstellungen 
von . ius divinum• zu wenig sein, wozu noch kommt, 
.daß bei der Wahrnehmung dieser bischöflichen Ju­
risdiktion keine irdische Gewalt angewendet werden 
soll". Lohse meint, die CA zeige deutlich, .daß es zwi­
schen dem Amt des Bischofs und demjenigen des 
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Pfarrers grundsätzlich keinen Unterschied gibt Das M OHANN-ADAM-MOÖHLER-INSTITUT. Die
Wort ‚episcopI SPUu pastores (28, 53) ist 1er auf- Sakramentalität der Kirche In der ökumenischen
schlußreich. Damit soll] durchaus nicht das Bischofs- Diskussion. (Konfessionskundliche Schritten des
3  — ın Frage gestellt werden. Wohl ber sind für Lu- Johann-Adam-Möhler-Instituts, Nr. 15) (228.) Bo-
her wIıe für die anderen Reformatoren die Aussagen nifatius, Paderborn 1983, art
des Hieronymus ber die ursprüngliche Gleichheit Aus Anlal des 25jährigen Bestehens des Johann-
VO: epPISCODUS und presbyter Von Bedeutung BCWE- Adam-Möhler-Instituts ist eın 5Symposion abgehal-
sen. Der Unterschied zwischen Pfarrer und Bischof ten worden berdie „‚Sakramentalität der Kirche“ be-
i durch die Kirche eingeführt worden. Dies ird auf den laufenden ökumenischen Dialog. In
ZWaTsO ın der nicht gesagt, ist beroffenbardoch seinem Einleitungsvortrag hat ard. Willenbrands
impliziert.“ (99) Diese Sicht dürfte richtig seln, ennn darauf hingewiesen, da(} ıIn den laufenden Dialogen
die Ansicht des Hieronymus Tit.-Komm. 115 vgl zwischen der Römisch-katholischen Kirche und dem
Ench Patr. ist bis ber das Mittelalter hinaus Lutherischen Weltbund dem Reformierten Welt-
lang Uun! breit diskutiert worden (vgl Ott, Handb. bund und dem Weltrat Methodistischer Kirche die

Dogmengesch. I1V/5 24, 50, 80f ö.) Wichtig Bereitschaft da ist, „ekklesiologische JTeilfragen, wıe
erscheint Lohse für das Verständnis der bischöfli- Eucharistie, Ehe Amt, Autorität, ım tieferen
hen Gewalt ach die Auffassung, da die und größeren Zusammenhang des Mysteriums der
Kirchen den Bischöfen ungehorsam Se1inNn sollen, Kirche als KaANZeET In ihrer sakramentalen rund-
wenn diese etwas das Evangelium lehren (z struktur behandeln“ 19) Damit ıst bereits aNnge-
dem Jibat) der ihre eigentliche Aufgabe der Ver- sprochen, welche Bedeutung der Beschäftigung mit
kündigung des Evangeliums ın einen Herrschaftsan- der Frage ach der Sakramentalität der Kirche
spruch verfälschen: „Die Frage des priesterlichen 75ö- kommt ıst zweifelsohne als eın wichtiger Beitrag
libates iıst darum alles andere als belanglos, weil 1er ZU ökumenischen Gespräch anzusehen, da das
hne Grundlage In der Schrift den ordinierten ohann-Adam-Möhler-Institut die Retferate des
Amtsträgern der Kirche eıne Last auferlegt worden 5Symposions un! deren anschließende Diskussion
ist, welche die (sewissen beschwert. Wenn die die einer breiteren Öffentlichkeit durch diese Veröftent-
Aufhebung des Priesterzölibates fordert, handelt lichung zugänglich macht Die Mitte des Buches ıst

sich dabei einen Punkt, dem das van- das csehr ausführliche Retferat VOnNn Döring Die
gelium selbst geht 99f) sakramentale Struktur der Kirche In katholischer
Abschließend vergleicht Lehmann evangeli- Sicht“. Döring entfaltet das Thema 1n Auseinander-
sche Confessio und katholisches Dogma, wofür setzung mıit biblischer Theologie, bezieht die laufen-
Leitsätze formuliert: A Das erständnis katho- de ökumenische Diskussion In SeINeE Überlegungen
lischer Lehre beschränkt sich nicht auf den Dogma- eın un! diskutiert uch soziologische und kommuni-
Begrilff, der erst ab dem Jahrhundert leitend WUuT- kationstheoretische ekklesiologische Entwürte. Er
de“; durch die NEeEUECETE Erkenntnis Von der Geschicht- optijert ach all der ZU) eil mühseligen Auseinan-
ichkeit des Dogmas dürtfte eine weitgehende An- dersetzung für die „‚sakramentale Denkstruktur“. Er
näherung 1m Verständnis VOo  - kirchlicher Lehre geht auf die protestantischen Bedenken gegenüber
zwischen Luthertum und Katholizität möglich sein . sakramentalem Denken ein, annn diese ber Ur 71-
/weitens gebe In der katholischen Kirche eın tierend Wort kommen lassen, hne S1IE eingehend
amtliches Verzeichnis der Dogmen. Diese sind nicht besprechen. Hier ware ine protestantische Stel-
eintach schon das Ganze des Glaubens, sondern stel- lungnahme hilfreich (lutherisch, reformiert, metho-
len konkret veranlaßte und dadurch uch perspekti- distisch, anglikanisch). Der Beitrag enthält viele aus-
visch bedingte, verbindliche Richtpunkte In der Ge- gezeichnete Einsichten, die weiter bedacht werden
samtbewegung des Glaubens der Kirche dar. Nurmit mussen. Schulz schreibt ber .D  1e€ sakramenta-

le Struktur der Kirche In orthodoxer Sicht“. Obwohletzter Autorität gefällte Glaubensentscheidungen
sind ın ihrer Sachbedeutung irreversibel, ber uch sich dieser Aufgabe als katholischer Theologe
SsieE können durch das Hineinwandern In NeUE, terzieht, erledigt Ss1ie mit Kompetenz und bewun-
künftige Horizonte erhebliche ‚Weiterungen‘ CI- dernswerter Einfühlung 1n das andersartige Denken
fahren.“ un Leben orthodoxer Frömmigkeit un! Theologie.Als dritten Punkt hebt Lehmann die Kangordnung Der einzige nichtkatholische Redner des 5Sympo-der Dogmen (Hierarchie der Wahrheiten) hervor S10NS ist („assmann, Lutheraner un!| etziger
un erklärt viertens, dalß die ber die Einheit Im Sekretär der „Kommission tfür Glauben un: Kirchen-
christologischen-trinitarischen Bekenntnis hinaus verfassung“ des (O)kumenischen KRates der Kirche ın
„eine Fülle VO: grundlegenden Elementen ursprung- enft. War bereits 1Im Beitrag VOnNn Döring die Deftini-
licher Katholizität bewahrt. Die (Contessio Augusta- Hon aus Lumen Gentium „Die Kirche ıst nämlich

birgt In sich das der Schrift orjlenterte Dogma. In Christus gleichsam das Sakrament, Zeichen
Sie umschlie(4t och das, Wa bald auseinandertritt un! Werkzeug für die innigste Vereinigung mit (ott
Uun!| gegeneinandersteht. In diesem Sinne ist die Con-
tessio Augustana VO Form und Inhalt her eın e1inma-

wıe für die Einheit der SaAaNnzen Menschheit“
Bezugspunkt für die Überlegung, ze1g! (Gsassmann

liger Anspruch auf Katholizität“. In seinem Beitrag, wıe diese Deftinition seit 1968 in
(sraz Johannes Bauer verschiedenen ökumenischen Dokumenten -

klingt. Die,‚erstaunlich breite Rezeption“ der Begriffe
Sakrament, Zeichen un: Werkzeug deutet dar-
auf hin, dafß diese Begriffe als Hilfe empfunden WeOelI-
den, um die Berufung der Kirche un! ihre Einheit In
Gottes Heilsplan beschreiben.
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Pfarrers grundsätzlich keinen Unterschied gibt. Das 
Wort ,episcopi seu pastores' (28, 53) ist hier auf­
schlußreich. Damit soll durchaus nicht das Bischofs­
amt in Frage gestellt werden. Wohl aber sind für Lu­
ther wie für die anderen Reformatoren die Aussagen 
des Hieronymus über die ursprüngliche Gleichheit 
von episcopus und presbyter von Bedeutung gewe­
sen. Der Unterschied zwischen Pfarrer und Bischof 
ist durch die Kirche eingeführt worden. Dies wird 
zwar so in der CA nicht gesagt, ist aber offenbar doch 
impliziert.• (99) Diese Sicht dürfte richtig sein, denn 
die Ansicht des Hieronymus (Tit.-Komm. 1,1,5 vgl. 
Ench. Patr. 1371) ist bis über das Mittelalter hinaus 
lang und breit diskutiert worden (vgl. L Ott, Handb. 
d. Dogmengesch. IV/5, S. 24, 50, 80f u. ö.). Wichtig 
erscheint Lohse für das Verständnis der bischöfli­
chen Gewalt nach CA 28 die Auffassung, daß die 
Kirchen den Bischöfen ungehorsam sein sollen, 
wenn diese etwas gegen das Evangelium lehren (z. B. 
dem Zölibat) oder ihre eigentliche Aufgabe der Ver­
kündigung des Evangeliums in einen Herrschaftsan­
spruch verfälschen: . Die Frage des priesterlichen Zö­
libates ist darum alles andere als belanglos, weil hier 
ohne Grundlage in der HI. Schrift den ordinierten 
Amtsträgern der Kirche eine Last auferlegt worden 
ist, welche die Gewissen beschwert. Wenn die CA die 
Aufhebung des Priesterzölibates fordert, so handelt 
es sich dabei um einen Punkt, an dem es um das Evan­
gelium selbst geht." (99f) 
Abschließend vergleicht Lehmann (180f) evangeli­
sche Confessio und katholisches Dogma, wofür er 
Leitsätze formuliert: .1. Das Verständnis katho­
lischer Lehre beschränkt sich nicht auf den Dogma­
Begriff, der erst ab dem 18. Jahrhundert leitend wur­
de•; durch die neuere Erkenntnis von der Geschicht­
lichkeit des Dogmas . dürfte eine weitgehende An­
näherung im Verständnis von kirchlicher Lehre 
zwischen Luthertum und Katholizität möglich sein." 
Zweitens gebe es in der katholischen Kirche kein 
amtliches Verzeichnis der Dogmen. Diese sind nicht 
einfach schon das Ganze des Glaubens, sondern stel­
len .konkret veranlaßte und dadurch auch perspekti­
visch bedingte, verbindliche Richtpunkte in der Ge­
samtbewegung des Glaubens der Kirche dar. Nur mit 
letzter Autorität gefällte Glaubensentscheidungen 
sind in ihrer Sachbedeutung irreversibel, aber auch 
sie können durch das Hineinwandern in neue, zu­
künftige Horizonte erhebliche ,Weiterungen' er­
fahren." 
Als dritten Punkt hebt Lehmann die Rangordnung 
der Dogmen (Hierarchie der Wahrheiten) hervor 
und erklärt viertens, daß die CA über die Einheit im 
christologischen-trinitarischen Bekenntnis hinaus 
.eine Fülle von grundlegenden Elementen ursprüng­
licher Katholizität bewahrt. Die Confessio Augusta­
na birgt in sich das an der Schrift orientierte Dogma. 
Sie umschließt noch das, was ba.ld auseinandertritt 
undgegeneinandersteht. In diesem Sinne ist die Con­
fessio Augustana von Form und Inhalt herein einma­
liger Anspruch auf Katholizität". (181) 
Graz Johannes B. Bauer 
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■ JOHANN-ADAM-MÖHLER-INSTITUT, Die 
Sakramentalität der Kirche in der ökumenischen 
Diskussion. (Konfessionskundliche Schriften des 
Johann-Adam-Möhler-lnstituts, Nr. 15). (228.) Bo­
nifatius, Paderborn 1983, Kart. DM 24.-. 
Aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Johann­
Adam-Möhler-lnstituts ist ein Symposion abgehal­
ten worden überdie.Sakramentalität der Kirche· be­
zogen auf den laufenden ökumenischen Dialog. In 
seinem Einleitungsvortrag hat Kard. Willenbrands 
darauf hingewiesen, daß in den laufenden Dialogen 
zwischen der Römisch-katholischen Kirche und dem 
Lutherischen Weltbund, dem Reformierten Welt­
bund und dem Weltrat Methodistischer Kirche die 
Bereitschaft da ist, .ekklesiologische Teilfragen, wie 
z. B. Eucharistie, Ehe, Amt, Autorität, im tieferen 
und größeren Zusammenhang des Mysteriums der 
Kirche als ganzer in ihrer sakramentalen Grund­
struktur zu behandeln" (19). Damit ist bereits ange­
sprochen, welche Bedeutung der Beschäftigung mit 
der Frage nach der Sakramentalität der Kirche zu­
kommt. Es ist zweifelsohne als ein wichtiger Beitrag 
zum ökumenischen Gespräch anzusehen, daß das 
Johann-Adam-Möhler-Institut die Referate des 
Symposions und deren anschließende Diskussion 
einer breiteren Öffentlichkeit durch diese Veröffent­
lichung zugänglich macht. Die Mitte des Buches ist 
das sehr ausführliche Referat von H. Döring „Die 
sakramentale Struktur der Kirche in katholischer 
Sicht". Döring entfaltet das Thema in Auseinander­
setzung mit biblischer Theologie, bezieht die laufen­
de ökumenische Diskussion in seine Überlegungen 
ein und diskutiert auch soziologische und kommuni­
kationstheoretische ekklesiologische Entwürfe. Er 
optiert nach all der zum Teil mühseligen Auseinan­
de.rsetzung für die .sakramentale Denkstruktur•. Er 
geht auf die protestantischen Bedenken gegenüber 
sakramentalem Denken ein, kann diese aber nur zi­
tierend zu Wort kommen lassen, ohne sie eingehend 
zu besprechen. Hier wäre eine protestantische Stel­
lungnahme hilfreich (lutherisch, reformiert, metho­
distisch, anglikanisch). Der Beitrag enthält viele aus­
gezeichnete Einsichten, die weiter bedacht werden 
müssen. H. ]. Schulz schreibt über . Die sakramenta­
le Struktur der Kirche in orthodoxer Sicht". Obwohl 
er sich dieser Aufgabe als katholischer Theologe un­
terzieht, erledigt er sie mit Kompetenz und bewun­
d ernswerter Einfühlung in das andersartige Denken 
und Leben orthodoxer Frömmigkeit und Theologie. 
Der einzige nichtkatholische Redner des Sympo­
sions ist G. Gassmann, Lutheraner und jetziger 
Sekretär der .Kommission für Glauben und Kirchen­
verfassung" des Ökumenischen Rates der Kirche in 
Genf. War bereits im Beitrag von Döring die Defini­
tion aus Lumen Gentium - .Die Kirche ist nämlich 
in Christus gleichsam das Sakrament, d. h. Zeichen 
und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott 
wie für die Einheit der ganzen Menschheit" -
Bezugspunkt für die Überlegung, so zeigt Gassmann 
in seinem Beitrag, wie diese Definition seit 1968 in 
verschiedenen ökumenischen Dokumenten an­
klingt. Die.erstaunlich breite Rezeption· der Begriffe 
Sakrament, Zeichen und Werkzeug (193) deutet dar­
auf hin, daß diese Begriffe als Hilfe empfunden wer­
den, um die Berufung der Kirche und ihre Einheit in 
Gottes Heilsplan zu beschreiben. 


